
  

Probleme mit Zuwanderern aus Nordafrika

Zeitung meint mit der Bezeichnung „Nafri“ nur jugendliche
Straftäter

„Jung, aggressiv, unberechenbar. So gefährlich ist die Nafri-Szene“ – so die
Überschrift in der Online-Ausgabe einer Regionalzeitung. Im Bericht geht es um
Probleme mit Zuwanderern aus Nordafrika und um die Ereignisse in der Kölner
Silvesternacht 2016/17. „Bei der Polizei Nordrhein-Westfalen ist diese Szene unter
der internen Bezeichnung ´Nafri´ bekannt“, heißt es im Beitrag. Ihr würden Kriminelle
zugerechnet, die immer wieder wegen der gleichen Delikte auffielen. Dazu gehörten
vor allem Diebstahl und Straßenraub. Eine Masche der Trickdiebe sei das
sogenannte „Antanzen“. Der Beitrag ist mit einem Foto von einer Personenkontrolle
der Polizei bebildert. Der Bildtext lautet: „In Düsseldorf ist die Polizei im Januar 2016
mit einer Großrazzia gegen kriminelle Nordafrikaner im sogenannten Maghreb-Viertel
vorgegangen.“ Eine Leserin der Zeitung kritisiert die Verwendung des nach ihrer
Ansicht diskriminierenden, rassistisch motivierten und abwertenden Begriffs „Nafri“.
Sie sieht darin einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot nach Ziffer 12 des
Pressekodex. Nach Auffassung der Rechtsabteilung der Zeitung ist die Bezeichnung
„Nafri“ kein diskriminierender Begriff, der im Beitrag auch nicht so verwendet werde.
„Nafri“ sei eine interne Arbeitsbezeichnung der Polizei Nordrhein-Westfalen für
„Nordafrikaner“ oder „nordafrikanische Intensivtäter“. Damit werde ein Kategorie-
Begriff definiert, unter dem Straftäter nordafrikanischer Herkunft zusammengefasst
würden. Es sei nicht auszuschließen, dass eine Kategorie in abwertender Weise
verwendet werde. Entscheidend sei der Kontext. Im Beitrag werde der Begriff
ausnahmslos als Bezeichnung für nordafrikanische Straftäter verwendet. Dabei
werde erläutert, dass nicht alle Flüchtlinge und Migranten aus nordafrikanischen
Staaten Straftäter seien. Aus diesem Kontext ergebe sich somit nicht, dass die
Bezeichnung in diskriminierender Weise verwendet werde.

Der Artikel verstößt nicht gegen presseethische Grundsätze. Die Beschwerde ist
unbegründet. Bei dem Begriff „Nafri“ handelt es sich nicht nur um eine
Herkunftsbezeichnung, sondern ebenfalls um die Bezeichnung von Straftätern aus
einer Herkunftsregion („Nordafrikanische Intensivtäter“). Aufgrund der
Doppeldeutigkeit kommt es immer auf den Kontext der Verwendung des Begriffs an.
Im vorliegenden Beitrag wird deutlich, dass es sich um eine behördeninterne
Abkürzung handelt, die in den öffentlichen Diskurs übernommen wurde. Die
Redaktion setzt den Begriff im Text in Anführungszeichen und macht ihn sich daher
nicht zu Eigen. Dies wäre auch für die Überschrift wünschenswert gewesen. Hier
findet durch die Formulierung „Nafri-Szene“ jedoch eine Eingrenzung auf ein
kriminelles Umfeld statt. Die Gefahr besteht nach Auffassung des



Beschwerdeausschusses, einen Begriff zu etablieren, der möglicherweise
ausschließlich im Kontext mit Straftaten von Nordafrikanern verwendet wird. Daher
kommt es auf den Kontext eines jeden Einzelfalles an. (0012/17/1)
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